
(21.09.2020) Oliver Schüttler - Eingabe zur Änderung Nr 14 des Page 1

Von:                  
An:                    <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum:              20.09.20 20.25
Betreff:             Eingabe zur Änderung Nr 14 des Flächennutzungsplans/Bebauungsplan Feuerwache

Sehr geehrter Herr Schüttler,

Wir wohnen seit Anfang des Jahres in Kirchhellen und wären unmittelbar vom Bau der neuen 
Feuerwache, sowie vom Ausbau der Feldstrasse betroffen. Als Teil der Bürgerinitiative, möchten wir 
darum bitten, dass Projekt für diesen Standort nochmal zu überdenken. Wir halten den Standort in mitten 
der Anwohnergegend für äußerst ungeeignet. Hier wohnen viele Familien mit kleinen Kindern, es würde 
das erhöhte Verkehrsaufkommen, sowie die damit einhergehende Lärmbelästigung, die Kreuzung der 
reinen Fahrradstraße und die Bedrohung einer geschützten Vogelart  bedeuten. Da der Stadtteil 
Kirchhellen bisher immer als naturnah und familienfreundlich galt, wird sich hier hoffentlich eine andere 
Lösung finden. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen 













(21.09.2020) Oliver Schüttler - Betreff:        Stellungnahme/ Eingabe zur  Page 1

Von:                  
An:                    "oliver.schuettler@bottrop.de" <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum:              20.09.20 20.43
Betreff:             Betreff:        Stellungnahme/ Eingabe zur   Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans   
Bebauungsplan Nr. 98 „Feuer- und Rettungswache II“: 

Sehr geehrter Herr Schüttler,

hiermit möchte Ich meinen Einwand hinsichtlich des Neubaus der Feuerwache in Kirchhellen an der 
Rentforter Straße / In der Koppel äußern:

1. Es wurde ein Grundstück seitens der Stadt erworben, um die Bürger vermeintlich vor vollendete 
Tatsachen zu stellen. 
Ein Verkehrskonzept oder ein Lärmschutzkonzept für diesen Standort wurde nicht im Vorfeld erstellt. 

2. Die geplante Feuerwache liegt dann an einem neuen Wohngebiet. Die meisten Einsätze beginnen 
dann Am Kirchhellener Ring, mitten durch ein neues Wohngebiet.

3. Auf dem Gebiet der geplanten Feuerwache brüteten diese Jahr die geschützten und schon vom 
Baugebiet Neue Heide/Schultenkamp vertriebenen letzten Kiebitze. Eine weitere „Umsiedlung“ würde den 
Bestand weiter gefährden!

Ich bin mir sicher, dass ein geeigneterer Standort in Kirchhellen gefunden wird und erhebe hiermit 
Einspruch gegen die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 98.

Mit freundlichem Gruß









Oliver Schüttler - Einspruch gg. das Bauvorhaben Feuerwache II in Kirchhellen

Von:
An: <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum: Montag, 21. September 2020 21:31
Betreff: Einspruch gg. das Bauvorhaben Feuerwache II in Kirchhellen

Betreff: Stellungnahme /Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans Bebauungsplan Nr. 98 
„Feuer-und Rettungswache II“

Sehr geehrter Herr Schüttler, sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Einspruch gegen die o.g. Änderung des Flächennutzungsplans , insbesondere den 
geplanten Strandort der Feuer- und Rettungswache II an der Rentforter Straße / In der Koppel 
einlegen.

Zur Begründung fügen wir folgende Aspekte an:
- An geplantem Standort werden die Bedingungen einer nachgewiesenen  wichtigen 

Frischluftschneise als auch die klimatische Baugrenze  für den Raum Kirchhellen nicht berücksichtigt.
- Naturschutzrechtliche Aspekte wie die Kiebitzpopulation werden ignoriert
- Die geplante Wache würde in unzulässiger Weise in einem Wohnbebauungsgebiet zu liegen 

kommen 
- Bei guten Alternativstandorten , die die Mängelkriterien des jetzt favorisierten Standortes 

nicht oder nicht in dem Maße aufweisen, gibt es keine vorliegende Begründung , warum man in der
  Planung am Standort Rentforter Straße festhält.   
- Das Verfahren lief und läuft völlig intransparent, als Bürger und gerade noch aktiver Wähler 

von und in Kirchhellen fühlt man sich übergangen
- Engagierten und betroffenen  Bürgen wurde in der Angelegenheit keine ausreichende 
Möglichkeit geboten,  seitens der Kommune / Ihrer Vertreter gehört zu werden

Wir sprechen uns ausdrücklich in dieser Fragestellung für eine eindeutig transparente  und 
wertschätzende Bürgerbeteiligung aus und fordern eine Bürgerversammlung in der öffentlich die 
Thematik vorgestellt und erläutert wird.  

Mit freundlichen Grüßen
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Stellungnahme(n) (Stand: 22.09.2020)

Sie betrachten: Feuer- und Rettungswache II

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

Zeitraum: 07.09.2020 - 21.09.2020

Kontakt:

Bürger ID: 14982

Stellungnahme: Erstellt am: 09.09.2020

Sehr geehrter Herr Schüttler,

aus der Presse erfuhren wir den geplanten Standort einer neuen Feuerwache direkt an unserer
Wohnsiedlung am oberen Wellbraucksweg.
Wir unterstützen die Feuerwehr, aber wir protestieren gegen diesen Standort!

Eine Feuerwache gehört nicht in ein bevorzugtes Wohngebiet und Wohnneubaugebiet. Der bessere
Standort wäre doch sicher in einem
schon vorhandenen Gewerbegebiet in Kirchhellen.

Mit freundlichen Grüßen

Anhänge: -





(21.09.2020) Oliver Schüttler - Stellungnahme/Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Page 1

Von:                  
An:                    <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum:              19.09.20 10.47
Betreff:             Stellungnahme/Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans Bebauungsplan 
Nr. 98 "Feuer-und Rettungswache II"

Sehr geehrter Herr Schüttler,

vor dem Hintergrund der Pläne des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache
in Kirchhellen möchte ich gerne einige Bedenken zum Standort 'In der
Koppel/Rentforter Straße' äußern:

Das zu erwartende Verkehrsaufkommen mit entsprechender Alarmgebung rund
um die Uhr würde für die direkt anliegenden Wohngebiete
'Wellbraucksweg', 'In der Koppel' und 'Schultenkamp' eine erhebliche
Lärmbelästigung und Beeintächtigung der Wohnqualtität bedeuten. Das
Grundstück liegt deutlich zu nah am Siedlungsgebiet!

Sollten die Einsatzwagen dann in Richtung 'Bottroper Straße' spurten,
ist die 'Burgstraße' zu queren - eine zur Fahrradstraße umgestaltete und
als Schulweg genutzte Straße. Da sind Gefahrenmomente
vorprogrammiert...Auch so würde das Wohngebiet in großem Maße gestört.

Darüberhinaus setzt man sich mit diesen Bauplänen über ökologische
Belange hinweg, denn dort siedeln artengeschützte Kiebitze!

Eingedenk dieser Einwände plädiere ich dafür, die Feuer- und
Rettungswache an einem anderen Standort zu errichten. In meinen Augen
sind die Alternativen 'Im Pinntal' bzw. 'Pelsstraße' da besser geeignet
- liegen sie doch entfernter von reinen Wohngebieten und sind trotzdem
verkehrgünstig angebunden.

Mit freundlichen Grüßen

--
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus





















Oliver Schüttler - FW: Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr.14 des 
Flächennutzungsplans Bebauungsplan Nr. 98 Feuer - und Rettungswache II

Von:
An: <Oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum: Mittwoch, 16. September 2020 04:25
Betreff: FW: Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr.14 des Flächennutzungsplans 

Bebauungsplan Nr. 98 Feuer - und Rettungswache II

Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.

-------- Ursprüngliche Nachricht --------

Datum: 16.09.20 04:13 (GMT+01:00) 
An: oliverschuettler@bottrop.de 
Betreff: Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr.14 des Flächennutzungsplans 
Bebauungsplan Nr. 98 Feuer - und Rettungswache II 

Sehr geehrter Herr Schuettler,

hiermit möchten wir einen Einwand gegen die o. g. Änderung des genannten Bebauungsplans 
vorbringen.

U. E. ist der angedachte Standort der Feuer- u. Rettungswache viel zu nahe am Wohngebiet Koppel/ 
Wellbraucksweg/ Dreufte.
Wir befürchten durch die Änderungen in Zukunft erhöhte Lärmbelästigungen.

Alternativen sind u.E. vorhanden, sodass ein anderer Standort durch die Stadt gefunden werden kann. 

Wir bitten um Bestätigung , dass Sie unsere Eingabe erhalten haben,

mit freundlichen Grüßen
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Stellungnahme(n) (Stand: 22.09.2020)

Sie betrachten: Feuer- und Rettungswache II

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB

Zeitraum: 07.09.2020 - 21.09.2020

Kontakt:

Bürger ID: 15033

Stellungnahme: Erstellt am: 13.09.2020

Sehr geehrte Damen und Herren. 

Mit Befremden musste ich lesen, das die Stadt einen neuen Standort für die neue Feuerwehr Wache
gefunden hat. 

Ich habe voriges Jahr eine Eigentumswohnung im Schultenkamp gekauft. Wenn jetzt die Feuerwehr an
den neuen Stadtort zieht, , ist das genau gegenüber meiner Wohnung. Das kann ich nicht akzeptieren.
Denn dadurch ist eine erhöhte Lärmbelästigunh wahrscheinlich. 
Außerdem würde bei einem Verkauf der Wohnung eine erhebliche Wertminderung entstehen. Wenn die
Wohnung überhaupt jemand kaufen würde 

Ich kann also nur auf das Schärfste gegen die Maßnahme protestieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anhänge: -













(15.09.2020) Oliver Schüttler - Stellungnahme/Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Page 1

Von:                  
An:                    <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum:              14.09.20 20.53
Betreff:             Stellungnahme/Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans Bebauungsplan 
Nr. 98 "Feuer-und Rettungswache II"

Sehr geehrter Herr Schüttler,

hiermit möchte ich gerne meine Einwände zur im 'Betreff' genannten
Neuplanung der Feuerwache in Kirchhellen am Standort Rentforter Str./In
der Koppel kundtun.

Ich halte diesen Standort aus mehreren Gründen für ungeeignet:

Er ist deutlich zu nah an reinem Wohngebiet. Sowohl die Anwohner des
Wellbrauckswegs und die von 'In der Koppel' als auch die des
Neubaugebietes 'Schultenkamp' sind dadurch unmittelbar betroffen. Die
Einsätze der Feuerwehrwagen und der KTWs würden ein sehr störendes
Verkehrsaufkommen und eine damit einhergehende große Lärmbelästigung
bedeuten. Generell ist deshalb so eine Einrichtung besser weiter am
Ortsrand bzw. in Gewerbegebieten angezeigt. Und da gibt es auch hier in
Kirchhellen entsprechende Alternativen.

Grade das Neubaugebiet 'Schultenkamp' ist Einzugsbebiet der
Gregorschule. Es ist also zu erwarten, dass zukünftig bald vermehrt
Schulkinder auch über die Straße 'In der Koppel' in Richtung Burgstrasse
und dann zur Gregorschule radeln werden. Da bedeutet eine Feuer- und
Rettungswache am Schulweg natürlich eine große Gefahrenquelle!

Die besagte Bebauungsstelle ist ökologisch wichtig: zum einen besiedelt
sie eine Kibitzpopulation, zum anderen stellt sie erwiesenermaßen eine
unentbehrliche Frischluftschneise für den Ort dar. Da ist also ein
solcher Neubau schlichtweg unverantwortlich!

Ich plädiere deshalb dafür, diese Standortbebauungspläne zu überdenken
und andere Stellen (die es ja gibt!) in Betracht zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen





An
Stadt Bottrop

Stadtplanungsamt

Herrn Oliver Schüttler

Luise-Hensel-Straße 1

 46236 Bottrop

Kirchhellen den, 05.09.2020

Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans 
                      Bebauungsplan Nr. 98 „Feuer- und Rettungswache II“

Sehr geehrter Herr Schüttler,

gegen den in der Betreffzeile genannten Bebauungsplan erhebe ich hiermit Einspruch!

Für meinen Widerspruch führe ich folgende Begründung an und sehe die Argumentation 
der Stadtoberen und Politiker für einen Stadtort neben unserem Grundstück in Gänze 
anders!

Der neben uns liegende Standort ist nach den Angaben der Feuerwehr nicht der 
geeignetste. Warum ausgerechnet dieses Grundstück Ecke „In der Koppel/Rentforter Str.“ 
wird nicht ordentlich argumentiert.

Hier erwarte ich eine klare Stellungnahme und Begründung mit welchen Kriterien dieser 
Standort, bezüglich Erreichbarkeit von Einsätzen (Wegekonzept), Lärmschutz, 
Emmessionschutz, Naturschutz  und Umweltschutz präferiert wird.

Die anderen vorgeschlagenen Standorte wie z.B. Ecke im Pinntal / Pelsstraße sind in 
Bezug zur einsatztaktischer Erreichbarkeit wesentlich besser geeignet. (So die 
Stellungnahme der Feuerwehr)

Die ausgesuchten Vergleichsstandorte Nr.4 und Nr.5 liegen direkt nebeneinander an der 
Alleestraße. Warum wird hier der eine für „nicht gut“ der andere jedoch für „gut geeignet“ 
beschrieben?

Ähnliche Missverständnisse ergeben sich aus dem Flächennutzungsplan von 2004 in dem
der Flächenstandort Nr.2 und Nr.3 ausgewiesen sind.

Wobei man sehr kritisch bemerken darf das der Standort Nr.3 ja schon seit vielen Jahren 
für die Feuerwehr vorgesehen ist und sich ja schon im Eigentum der Stadt Bottrop 
befindet. Wie passen solche Käufe in das Haushaltssicherungskonzept?



Betrachtet man die Planungsrechtliche Situation muss man feststellen, das man bei 
Standort Nr.8 wegen der Lage im Wohngebiet aussortiert wurde.

Wie ich finde zu Recht da nämlich schwerer LKW Verkehr, den ein Feuerwehrbetrieb mit 
sich bringt, in einem Wohngebiet nichts zu suchen hat. 

Für solche Fälle hat man Gewerbegebiete! (Standort Nr.2 liegt hierfür vorbildlich in einem 
passenden Gebiet)

Mit welcher rechtlichen Begründung ist aus dem Standort Nr.2 ein Biotop geworden?

Warum die Fläche In der Koppel / Rentforter Straße, die ja unmittelbar an größerer 
Wohnbebauung angrenzt, nämlich zum Wellbraucksweg, In der Koppel, Burgstraße, 
Körtlingsfeld, Feldstraße und zum Schultenkamp, ausgesucht worden ist, hätte ich gerne 
eine ausführliche Begründung der Stadt Bottrop warum beim Standort Nr.9, der ja nach 
Fertigstellung der Bauarbeiten der Feuerwehr und des Baugebiets im Schultenkamp,  
mitten im Wohngebiet liegt.

Ferner sehe ich enorme Belästigungen in direktem Wohnumfeld der von Ihnen geplanten 
Feuerwehr. Diese liegt im Widerspruch zum Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BimSchG).

Zu alledem wird die Fläche Nr.9 vom RVR in der Klimaanalyse für Kirchhellen als sehr 
wichtige Fläche zum Luftaustausch der gesamten Innenstadt und der angrenzenden 
Wohngebiete erklärt. Außerdem verlieren Landwirte mit einer versiegelten Fläche mal 
wieder eine Anbaumöglichkeit. Diese Fläche ist dann unwiederbringlich nutzlos für 
Landwirtschaft und kann nicht durch andere Flächen kompensiert werden.

Wie passt das zu einem in 2019 von der Stadtverwaltung ausgerufenen Klimanotstand?

Wie argumentieren Sie eine Flächenversiegelung an dieser Stelle, obwohl der RVR den 
Standort Nr.9 als wichtige Klimaschneise für Kirchhellen ausgewiesen hat?

Welche Argumentation der Stadtverwaltung bringt die seit kurzer Zeit im Amt befindliche 
Klimaschutzbeauftragte?

Neben dem Schutz der Gesundheit, der mir ja durch das Grundgesetz zugesichert ist, 
hätte ich gerne eine ausführliche Erklärung über die Population der Kiebitze auf diesem 
Gebiet die ja nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine streng geschützte Art sind. 

Wie tragen sie im Zuge des Feuerwehr Neubaus zum Schutz, gerade dieser 
Standorttreuen Tiere bei?

Was gedenken Sie zu tun um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, bezüglich der 
Anforderungen des Bundesemmissionschutzgesetztes und der Einhaltung der 
Europäischen Lärm.- und Vibrationsschutzverordnung einzuhalten.

Ferne werde ich für den erheblichen Wertverlust unserer Immobilien Schadenersatz 
verlangen.

Gerne erwarte ich hierzu Ihre Stellungnahme.

Freundliche Grüße



















Oliver Schüttler - Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr. 14 des 
Flächennutzungsplans Bebauungsplan Nr. 98 „Feuer- und Rettungswache II

Von:
An: <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum: Montag, 21. September 2020 10:11
Betreff: Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans 

Bebauungsplan Nr. 98 „Feuer- und Rettungswache II

Stellungnahme/ Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans Bebauungsplan Nr. 
98 „Feuer- und Rettungswache II

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Tischler, 
sehr geehrter Herr Schlütter, 
sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Änderung des Flächennutzungsplans Bebauungsplan Nr. 98 „Feuer- und 
Rettungswache II“ möchten wir folgende Einwände vorbringen:

1.) Umwelt (Klima): Die Klimaanalyse des RVR (Regionalverband Ruhr) kennzeichnet das 
Gebiet des Standorts 9 als regional bedeutsamen Ausgleichsraum. Diese sind von 
Besiedelung freizuhalten,
stattdessen ist hier der Ausbau von Grünzügen anzustreben. Der Freiraum entlang der 
Rentforter Straße und der Straße In der Koppel wird zusätzlich durch eine klimatische 
Baugrenze begrenzt.
Um die Frischluftzufuhr Richtung Norden zu ermöglichen, ist die Ventilationsbahn an der 
Rentforter Straße von Bebauung freizuhalten. Dies ist umso wichtiger, als es sich hierbei 
um die einzige
Frischluftschneise für Kirchhellen handelt. Der gewählte Standort missachtet diese 
Belange - angesichts des Klimawandels und einer Innovation City Bottrop eine völlig 
unzeitgemäße Entscheidung,
zumal die Stadt Bottrop für 2019 den Klimanotstand ausgerufen hat. Dass beängstigende 
Fortschreiten des Klimawandels (Hitze, Trockenheit, Starkregen, Sturm) wird offensichtlich 
von der Stadt Bottrop
bewusst ignoriert!

2.) Der gewählte Standort missachtet den Bestand einer Kiebitz Population als streng 
geschützte Art. Das Bestehen einer solchen Population mitten im Dorf Kirchhellen stellt 
unseres Erachtens einen nicht
unerheblichen Standort- und Werbefaktor im Sinne des Slogans „Natürlich Kirchhellen“ 
dar.

3.) Lärmschutz: Der gewählte Standort als LKW-Betrieb läge in unmittelbar vorhandener bzw. 
zu errichtender Wohnbebauung. Es entsteht auch nächtlicher Lärm durch den LKW-
Verkehr.

4.) Aus unserer Sicht machen die Standorte 3,4 und 5 am meisten Sinn! Standort 3 ist 
verkehrstechnisch gut erschlossen und bietet genug Platz für die geplante Sporthalle und 
die Feuerwache II. Eine
mögliche Alternative wäre die Fläche der ehemaligen Kläranlage (Flurstück 136) in der 
Flur Brauck an der Ecke Pelsstraße/ Feldhausener Straße. Diese Fläche ist 
verkehrstechnisch hervorragend
angebunden, liegt unmittelbar gegenüber dem von der Feuerwehr favorisierten Standort 7.
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Mit freundlichen Grüßen 
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Oliver Schüttler - Stellungnahme / Eingabe zur Änderung Nr. 14 des 
Flächennutzungsplans Bebauungsplan Nr. 98 " Feuer- und Rettungswache II "

Von:
An: "oliver.schuettler@bottrop.de" <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum: Samstag, 19. September 2020 20:54
Betreff: Stellungnahme / Eingabe zur Änderung Nr. 14 des Flächennutzungsplans 

Bebauungsplan Nr. 98 " Feuer- und Rettungswache II "

Sehr geehrter Herr Schuettler,

hiermit möchte ich  einen Einwand gegen die o. g. Änderung des genannten Bebauungsplans 
vorbringen.

M. E. ist der angedachte Standort der Feuer- u. Rettungswache viel zu nahe am Wohngebiet Koppel/ 
Wellbraucksweg/ Dreufte.
Ich befürchte hierdurch hohe Lärmbelästigung in der naheliegenden Wohnsiedlung.

Mögliche Alternativen sind m. E. für die Feuerwehr in Kirchhellen gegeben.

Ich bitte um Bestätigung des eingelegten Einwands,

mit freundlichen Grüßen

Page 1 of 1

21.09.2020file:///C:/Users/61olsch/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5F666FEEMailbotLH1100...

















Von:
An: <oliver.schuettler@bottrop.de>
Datum: 04.08.22 13.21
Betreff: neue Feuerwache Kirchhellen

Hallo Herr Oliver Schüttler,

ich habe gestern mal die neuen Feuerwehrpläne für den Bau In der Koppel /Rentforter Str. angesehen. Soweit
alles gut bis auf den Straßen zur Bottroper Straße. Ich finde den Weg über die Hackfurtstraße zur Bottroper
Straße auf Grund der 30er Zonen zu umständlich. Auch die Straße Hohe Heideweg ist fiel zu schmall für die
großen Feuerwehrfahrzeuge. Generell finde ich den Hohe Heideweg mit möglichst wenig Verkehr zubelassen.  

Meine Vorschläge wären:

Durch die Baugebiete Tappenhof und Dorfheide wird die zusätzliche Verkehrsbelastung zur Bottroper Straße
wesentlich mehr. Ich denke daran, daß viele nach Bottrop, Grafenwald oder auch nach Oberhausen Sterkrade
fahren ohne gleich auf die A31 zu fahren. Dafür ist die Hackfurthstraße bzw. Hohe Heideweg nicht die richtig
Fahrstrecke für Autos.

Warum wird die Straße "In der Koppel" nicht komplett ausgebaut für den Autoverkehr zur Bottroper Straße. 
Wäre für alle Bewohner der neuen Baugebiete die beste Lösung. Diese Lösung war Jahren auch mal geplant
worden,

und die Anwohner die da mal gebaut haben wußten dies schon über Jahrzehnten. 

Die zweite Möglichkeit wäre die Dorfheide entlang der Bauern Spirres bzw. Kleine Wolters aus zubauen und
weiter geradeaus ausbauen bis zur Bottroper Straße. Hier sind nur wenige Anwohner betroffen. Über das
Teilstück Schulweg müßte man sich vielleicht gedanken machen. Schulweg hin oder her, die Feuerwehr liegt zur
Zeit direkt an dem Schulzentrum und von beiden Straßen (Schul- und Kirchstraße) fahren die
Schüler/Schülerinnen mit dem Fahrrad. Verkehrsunfälle sind mir nicht bekannt oder waren in den Jahren sehr
gering.

Mit freundlichen Grüßen

 

























Von:
An: "bernd.tischler@bottrop.de" <bernd.tischler@bottrop.de>
Datum: 22.06.23 11.49
Betreff: Stadt Bottrop ignoriert erneut Klimawandel

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 16. Juni 2023 erreichte uns folgende Email des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW,
die wir Ihnen zur Beachtung und weiteren Verwendung hiermit zusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Bürgerinitiative Feuerwache e.V.

Betreff: Stadt Bottrop ignoriert erneut Klimawandel
Datum: 2023-06-16T15:57:48+0200
Von: @munv.nrw.de>
An: "BI-Bplan98@t-online.de" <BI-Bplan98@t-online.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW bedankt sich für Ihr Schreiben vom 26.05.2023. Ich bitte die
verspätete Antwort auf Ihr Schreiben zu entschuldigen.

Der Schutz von existierenden Kaltluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebieten ist außerordentlich wichtig, um dicht
bebaute Siedlungsgebiete mit Kalt- und Frischluft zu versorgen und eine Überhitzung sowie die Entstehung bzw.
Verstärkung von Hitzeinseln in Innenstädten zu vermeiden. Vorsorge zu betreiben, damit thermisch ungünstige
Situationen und eine Hitzebelastung der Bevölkerung gar nicht erst eintreten, hat für uns höchste Priorität.

Wir bedauern vor diesem Hintergrund die Entscheidung der Stadt Bottrop, mit dem Bebauungsplan Nr. 98 "Feuer- und
Rettungswache II" die Ergebnisse der Klimaanalyse der Stadt Bottrop aus dem Jahr 2019 nicht ausreichend zu
berücksichtigen bzw. zu beachten. Die Klimaanalysekarte aus dem Jahr 2019 rät dazu, die aus Richtung Süden (Hohe
Heide) kommende Ventilationsbahn möglichst von Bebauung freizuhalten, um die Frischluftzufuhr aus dem Umland zu
gewährleisten. Die Planungshinweiskarte weist genau entlang der Straße "In der Koppel" eine klimatische Baugrenze aus.
Dies bedeutet, dass zum Schutz von klimatisch wertvollen Räumen und als Hinweis gegen eine Zersiedelung des
Stadtgebietes an diesen Stellen eine über die Begrenzung hinausgehende Bebauung vermieden werden sollte. Somit
kann der großflächige Erhalt positiver Zonen gewährleistet werden.

Wir begrüßen Ihr Engagement und stützen Ihre Aussagen, dass Flächen die wichtig sind für Klimaschutz und -anpassung,
Arten- und Biotopschutz, von Bebauung freigehalten werden sollten und wichtige Frischluftschneisen nicht blockiert
werden sollten. Allerdings hat das Umweltministerium NRW bedauerlicherweise keine rechtliche Zuständigkeit, hier
einzuschreiten. Die Bauleitplanung (d.h. die Aufstellung/Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen) fällt
unter das kommunale Selbstverwaltungsrecht. Die Kommune übt die Planungshoheit aufgrund ihres Rechtes zur
Selbstverwaltung aus (Art. 28 GG). Die gesetzliche Grundlage ist das Baugesetzbuch (BauGB). Mit der vorbereitenden
sowie der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne) gestaltet die Kommune ihre
Siedlungsentwicklung. Somit sind die Kommunen die flächenpolitischen Hauptakteure im Land. Das Land kann lediglich
über die Landes- und Regionalplanung grobe Vorgaben machen, die von den Kommunen zu berücksichtigen sind. Das
Land hat aber keine Möglichkeit, in die Bauleitplanung der Kommunen einzugreifen.

Über das im Jahr 2021 verabschiedete Klimaanpassungsgesetz NRW (KlAnG NRW) wurde eine gesetzliche Grundlage zur
Berücksichtigung des Klimawandels bei allen Planungen und Entscheidungen geschaffen. So heißt es in § 6



Berücksichtigungsgebot: (1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den
Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele fachübergreifend und integriert zu berücksichtigen.
Insofern ist auch die Bauleitplanung angehalten, bei ihren Plänen die Klimaanpassung ausreichend zu berücksichtigen.
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) hat eine Orientierungshilfe erstellt, um Kommunen bei der Einführung und
Umsetzung dieses Berücksichtigungsgebots zu unterstützen: https://online.fliphtml5.com/qtqru/loaz/#p=1

Ich kann Ihnen nur empfehlen, zur Stärkung der Klimawandel- und Gefahrenvorsorge weiterhin in den Dialog mit der
Stadt Bottrop zu treten und auf die Fördermöglichkeiten des Umweltministeriums hinzuweisen. Die durch das
Umweltministerium finanzierte "Kommunalberatung Klimafolgenanpassung NRW" (https://kommunalberatung-
klimaanpassung-nrw.de/) unterstützt bspw. Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen gezielt dabei, in der
Klimavorsorge aktiv zu werden. Die KollegInnen des Difu  bieten Beratungen vor Ort an und kommen mit einem Vortrag
nach Maß in kommunalpolitische Gremien oder unterstützen und beraten Kommunalverwaltungen bei der Initiierung
und Durchführung von Anpassungsmaßnahmen. Dadurch können wichtige kommunale Akteure für die Themen
Klimaanpassung und Gefahrenvorsorge sensibilisiert und die Bedeutung dieser Themen unterstrichen werden.

Wir möchten Sie ermutigen, sich weiterhin für den Erhalt unserer Umwelt und ein gesundes Klima einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Referat VIII B 2 Anpassung an den Klimawandel,
Koordinierung Klimaschutz
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW
Emilie-Preyer-Platz 1
40479 Düsseldorf

https://online.fliphtml5.com/qtqru/loaz/#p=1
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Protokoll 

Bürgerversammlung zum Bebauungsplan Nr. 98 „Feuer- und Rettungswache II“ 
 

Ort Brauhaus Kirchhellen 
Kirchhellener Ring 80-82 
46244 Bottrop 

Datum 07.06.2023 

Uhrzeit 18:30 Uhr – 21:05 Uhr 

Anwesende 
Vertreterinnen 
und Vertreter 
der Stadtver-
waltung 

Podium 
Hr. Ludger Schnieder, Bezirksbürgermeister Kirchhellen 
Hr. Frank Beicht, Vorsitzender Ausschuss für Stadtplanung und Umweltschutz 
Hr. Klaus Müller, Technischer Beigeordneter 
Fr. Christina Kleinheins, Leiterin Stadtplanungsamt 
Hr. Michael Duckheim, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr Bottrop 
Hr. Dieter Heidermann, Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen 
Hr. Matthias Heinrich, Regierungsbaureferendar, Protokollant 
Im Publikum 
Hr. Emilio Pintea, Leiter Fachbereich Recht und Ordnung 
Hr. Steffen Jonek, Leiter Fachbereich Tiefbau 
Hr. Axel Pütz, Fachbereich Immobilienwirtschaft 
Fr. Andrea Jacob, Fachbereich Umwelt und Grün 

 

 

 

 

 

 

Tagesordnung 

 

Begrüßung 

Vorstellung der Planung 

Diskussion und Fragen 
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Begrüßung 
Ausschussvorsitzender Beicht eröffnet die Bürgerversammlung um 18:31 Uhr und begrüßt die anwe-

senden Bürgerinnen und Bürger. Er hofft auf einen guten Konsens.  

 

Vorstellung der Planung 
Technischer Beigeordneter Herr Müller begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger. Er bedau-

ert, dass der heutige Tag aufgrund des folgenden Feiertages nicht ganz optimal sei und freut sich über 

den gut gefüllten Saal. Es gebe für dieses Projekt zwei Bauleitplanverfahren, eines zur Änderung des 

Flächennutzungsplans und eines zur Aufstellung des Bebauungsplans. Derzeit befinde man sich in der 

frühzeitigen Beteiligung, in einem weiteren Schritt folge zu einem späteren Zeitpunkt die förmliche 

öffentliche Auslegung der Planentwürfe. Zu allen vorgebrachten Bedenken werde die Verwaltung Stel-

lung nehmen und gegebenenfalls durch Gutachten Untersuchungen vornehmen lassen. Für die am 

Ende der Planungsverfahren folgenden Abwägungsentscheidungen des Rates der Stadt Bottrop werde 

eine umfassende schriftliche Stellungnahme erstellt. 

 

Technischer Beigeordneter Müller stellt die mit ihm im Podium sitzenden Personen vor. Hierbei 

handle es sich um:  

- Herrn Ludger Schnieder, Bezirksbürgermeister von Bottrop-Kirchhellen 

- Frau Christina Kleinheins, Leiterin des Stadtplanungsamtes 

- Herrn Michael Duckheim, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Bottrop 

- Herrn Dieter Heidermann, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr sowie 

- Herrn Matthias Heinrich, Regierungsbaureferendar und Protokollant. 

 

Im Publikum sind aus der Stadtverwaltung zudem anwesend:  

- Herr Emilio Pintea, Leiter Fachbereich Recht und Ordnung und zukünftig der für die Feuerwehr zu-

ständige Dezernent 

- Frau Andrea Jacob, zuständig für Lärmschutz, Fachbereich Umwelt und Grün 

- Herr Steffen Jonek, Fachbereichsleiter Tiefbau 

- Herr Axel Pütz, Projektleiter Feuer- und Rettungswache II, Fachbereich Immobilienwirtschaft 

 

Zwischenfrage: Es wird gebeten, darüber zu informieren, ob andere Anwesende Berührungspunkte 

zur Feuerwehr hätten. 

 

Technischer Beigeordneter Müller teilt mit, dass ihm nicht bekannt sei, welche Beziehung einzelne 

anwesende Bürgerinnen und Bürger im Publikum zur Feuerwehr haben. Es sei gute Tradition, sich zu 

Beginn von Redebeiträgen vorzustellen und zu erklären, warum man hier ist.  

 

Zwischenfrage: Es wird klargestellt, dass um Information gebeten werde, ob die vorne sitzenden Per-

sonen einen Bezug zur Feuerwehr haben. 

 

Technischer Beigeordneter Müller erklärt, er habe die Funktion der im Podium sitzenden Personen 

sowie der anwesenden städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im Publikum vorgestellt.  

 

Herr Duckheim führt aus, warum eine neue Feuerwehr benötigt werde. Gründe hierfür seien die ver-

änderte Größe der Einsatzfahrzeuge und veränderte Anforderungen an den Arbeitsschutz, insbeson-

dere hinsichtlich der Hygiene. So seien Rückstände von Bränden, die nach Einsätzen an der Kleidung 

und den Personen haften bleiben, gefährlich. Die Uniformen würden deshalb vor Ort verpackt und 

gleich gewaschen. Eine neue Anforderung sei die Trennung der Bereiche nach dem Schwarz-Weiß-
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Prinzip. Zudem seien Trennungen der Verkehrswege in und um die Fahrzeughalle notwendig. In der 

Vergangenheit hätten sich hier schwere Unfälle ereignet, so dass es erhöhte Anforderungen an die 

Trennung der Verkehrswege gebe. Die notwendige Geräteprüfung finde am jetzigen Standort in Con-

tainern statt. Zusammenfassend betrachtet bestehe erheblicher und unmittelbarer Handlungsbedarf. 

Herr Duckheim erläutert, welche Anforderungen an eine Feuerwache bestünden. Die Fläche des der-

zeitigen Grundstücks sei mit 3.200 Quadratmetern zu gering, benötigt würden 6.000 Quadratmeter. 

Das bestehende Gebäude habe Bestandsschutz, bei Neu- oder Umbau entfalle dieser. In Kirchhellen 

stehe die einzige Drehleiter außerhalb der Hauptwache. Insbesondere deshalb sei die Nähe zu Wohn-

gebieten für die Erreichbarkeit wichtig. Ein Kriterium für einen neuen Standort sei die Anfahrtszeit für 

die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Deren Wohnorte seien derzeit über das Gebiet des Kirch-

hellener Ortskerns verteilt. Ein zweites Kriterium stellten die Anfahrtswege nach Grafenwald und Feld-

hausen dar, da in Kirchhellen auch der Rettungswagen stationiert sei. In den letzten Jahren werde zu-

dem der Einsatz auf der Bundesautobahn BAB 31 wichtiger. Hier ereigneten sich meist Personenschä-

den. Der Movie Park gelte als Sonderschutzziel. Entscheidend sei hier, wann das erste Fahrzeug an-

kommt. Es gebe im Einsatzfall zwei Schutzziele. Das erste Schutzziel sei das Ankommen des Haupt-

löschzuges, das zweite Schutzziel seien die Ergänzungseinheiten. Da der Ergänzungszug für Einsätze in 

Alt-Bottrop aus Kirchhellen komme, spiele auch die Erreichbarkeit nach Alt-Bottrop eine Rolle. Ausge-

hend von diesen Anforderungen hätten sich zehn potentielle Grundstücke ergeben, davon seien vier 

Standorte grundsätzlich geeignet. Jede Standortentscheidung stelle eine Kompromissentscheidung 

dar. Die Standorte Vier und Fünf seien taktisch geeignet, die Erreichbarkeit der Autobahn sei jedoch 

nicht optimal. Der Standort Sieben sei gut geeignet, schwieriger sei hier die Anfahrt nach Grafenwald. 

Das Grundstück Neun habe sich in der Summe aller Kriterien als das Geeignetste herausgestellt. Man 

komme gut in alle Richtungen und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr seien schnell am Standort.  

 

Frau Kleinheins erläutert den Prozess der Standortsuche aus Sicht des Stadtplanungsamtes. Aufgabe 

der Stadtplanung sei es, die verschiedenen Belange zusammenzutragen und einen Kompromiss zu fin-

den. Die vier übriggebliebenen Standorte seien dezidiert betrachtet worden. Regionalplanung, Eigen-

tum und Umweltbelange seien geprüft worden. Am ausgewählten Standort seien die auftretenden 

Probleme am ehesten zu bewältigen. Die benötigten Flächen hätten sich an keinem Standort vollstän-

dig im Eigentum der Stadt befunden. Am Standort Neun gebe es die günstigsten Bedingungen. Den 

anderen Standorten ständen Ziele der Raumordnung entgegen. Nur wenn kein Standort im Siedlungs-

bereich existiere, dürfe der Freiraum in Anspruch genommen werden. Standort Neun sei regionalpla-

nerisch geeignet. Die Politik habe die Verwaltung beauftragt, entsprechende Planungen und Maßnah-

men zu ergreifen. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung für die Änderung des Flächennutzungspla-

nes und die Aufstellung des Bebauungsplanes seien bereits erfolgt. Im Rahmen der frühzeitigen Betei-

ligung habe es zahlreiche Äußerungen aus der Bevölkerung gegeben. Lärm, Verkehrssicherheit, Arten-

schutz und das Mikroklima seien Gegenstand von Befürchtungen gewesen. Im Bebauungsplanverfah-

ren seien diese Aspekte untersucht worden. Parallel sei ein Architekturbüro beauftragt worden, einen 

baulichen Entwurf für die Feuerwache zu erarbeiten. Dies biete den Vorteil, die Architektur und die 

planerischen Belange der neuen Feuerwache gemeinsam zu entwickeln und abzustimmen. Die heutige 

Bürgerversammlung diene der Vorabinformation für die förmliche Offenlage. Die Pläne zeigten den 

aktuellen Stand und keine fertige Planung.  

 

Zwischenfrage: Es wird gefragt, ob es zutreffe, dass eine Ampelanlage installiert werden solle. 

 

Frau Kleinheins erwidert, dass geplant sei, eine separate Einfahrt an der Kreuzung Rentforter Straße/In 

der Koppel zu errichten. Die Alarmausfahrt solle im Süden angelegt werden. Beide Kreuzungen seien 
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ampelgesteuert, die Fahrzeuge verließen die Ausfahrt ohne Martinshorn über bedarfsgesteuerte Am-

pelanlagen. Das bauliche Konzept zeige ein L-förmiges Gebäude, welches einen Hof definiere und die 

Wohnbebauung im Norden und Osten abschirme. Die Dächer würden begrünt werden. Nördlich soll-

ten die Stellplätze angeordnet werden. Zur Abschirmung des Lärms der Parkvorgänge sei eine Lärm-

schutzwand vorgesehen.  

Das Gelände werde in weiten Teilen von einem Grünstreifen umrahmt, auf der westlichen Grünfläche 

könnten voraussichtlich die naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen untergebracht werden. Die 

finale Gestaltung sei noch offen, die im Plan dargestellten Bäume dienten als Platzhalter. Das Gebäude 

sei mit einer Höhe von neun Metern niedriger als die bestehende umliegende Bebauung, welche eine 

Höhe von bis zu zwölf Metern aufweise. Es handele sich natürlich dennoch um ein großes Gebäude. 

Bezüglich des Lärmschutzes seien zunächst die Lärmquellen ermittelt worden. Dies seien die privaten 

Fahrzeuge der Mitarbeitenden, die Feuerwehrfahrzeuge, die über die Zufahrt zurückkehren, techni-

sche Anlagen und der Übungsbetrieb. Das Lärmgutachten habe für die am nächsten stehenden Ge-

bäude berechnet, welche Lärmimmissionen zu erwarten sind. Diese Punkte würden Immissionsorte 

genannt. An diesen werde die Einhaltung der Richtwerte untersucht. Die Richtwerte ergäben sich aus 

der Art des Gebietes. Diese würden sich hier in reine Wohngebiete, allgemeine Wohngebiete und Au-

ßenbereiche/Mischgebiete unterscheiden.  

 

Zwischenfrage: Es wird gefragt, wann die Werte öffentlich verfügbar seien. 

 

Frau Kleinheins antwortet, dass sie darauf noch eingehen werde. 

 

Zwischenfrage: Es wird angemerkt, dass die Werte nicht schlüssig seien.  

 

Frau Kleinheins erklärt, dass heute der aktuelle Planungsstand vorgestellt werde. Die zulässigen Werte 

würden sich je nach Gebiet unterscheiden. Die zulässigen Werte könnten rechnerisch eingehalten wer-

den. Bei der Entwässerung werde hinsichtlich des Schmutzwassers überprüft, was am Standort tech-

nisch möglich sei. Möglich sei eine Druckleitung in Richtung Westen oder Osten oder eine normale 

Leitung in Richtung Norden. Untersucht werden müsse, welche Variante wirtschaftlich darstellbar ist 

und welche sonstigen Belange, wie die des Umweltschutzes, durch die Option berührt werden. Das 

Niederschlagswasser müsse zunächst auf dem Grundstück zurückgehalten werden. Die Ableitung er-

folge entweder in den Norden oder den Osten in den Kirchhellener Ring. Das Klimagutachten fuße auf 

der Gebäudeplanung. Die Gebäudeform und das Gründach könnten somit bereits berücksichtigt wer-

den. Das Gutachten betrachte den Kaltluftstrom und das Sommerklima. Das Klimagutachten zeige, 

dass sich das Klima im Wesentlichen nur direkt um das Gebäude verändert. Der Kaltluftstrom werde 

im direkten Umfeld verändert, an manchen Stellen verringert und an anderen verstärkt. Für die vor 

Ort auftretenden Auswirkungen auf dem eigenen Grundstück müssten Maßnahmen, insbesondere für 

den erhitzten Innenhof der Feuerwache, geschaffen werden. Des Weiteren erfolge derzeit die Kartie-

rung schützenswerter Arten durch ein Gutachterbüro. Die Untersuchung schützenswerter Arten un-

tergliedere sich in zwei Stufen. Stufe Eins habe 39 planungsrelevante Arten untersucht. Man betrachte 

die Umgebung um festzustellen, welche Art potentiell vor Ort anzutreffen sein könnte. Die Feldlerche 

und der Kiebitz seien potentiell anzutreffende Arten. Derzeit werde im Rahmen der Stufe Zwei unter-

sucht, ob diese beiden Arten auf der Fläche tatsächlich vorhanden sind und wie sie von der Planung 

betroffen sein könnten. Die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolge über eine Be-

wertung der Flächen mittels Ökopunkten. Durch den Bau der Feuerwehr werde ein Defizit von etwa 

64.000 Ökopunkten entstehen. Rechtlich könne der Eingriff durch Maßnahmen auch an anderer Stelle 

ausgeglichen werden. Es werde jedoch versucht, den Ausgleich möglichst nah am Eingriff durchzufüh-

ren. Der Eingriff könne voraussichtlich vollständig auf der Fläche neben der Feuerwache ausgeglichen 
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werden. Die Gutachten würden im weiteren Verlauf weiterbearbeitet. Alle Gutachten lägen derzeit 

noch nicht final vor. Somit könnten mögliche heute aufkommende Fragestellungen, die mit der bishe-

rigen Gestaltung der Gutachten nicht geklärt sind, durch Ergänzung der Gutachten mit betrachtet und 

beantwortet werden. 

 

Zwischenfrage: Es wird gefragt, ob die Büros, welche die Gutachten erstellen, veröffentlicht werden. 

 

Frau Kleinheins führt aus, dass nach dem Zusammentragen sämtlicher Informationen die Ergebnisse 

der Planung der Bezirksvertretung Kirchhellen und dem Ausschuss für Stadtplanung und Umweltschutz 

vorgelegt würden. Wenn Einverständnis besteht, erfolge die förmliche Offenlage. Sämtliche Unterla-

gen und Gutachten würden hierbei veröffentlicht. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolge über eine 

Bekanntmachung im Stadtspiegel. Die Unterlagen seien digital verfügbar und könnten im Stadtpla-

nungsamt eingesehen werden. Alle eingebrachten Stellungnahmen würden dem Rat zum Beschluss 

vorgelegt. So werde dargelegt, welche Belange berücksichtigt wurden und welche nicht. Der Bebau-

ungsplan werde vom Rat der Stadt als Satzung beschlossen. Das Verfahren werde vom jetzigen Zeit-

punkt vermutlich noch ein Jahr dauern. Das Hochbauverfahren könne weiterbearbeitet werden. So 

könnte das Gebäude Ende 2026 fertiggestellt werden.  

 

Diskussion und Fragen 
Technischer Beigeordnetet Müller erklärt das weitere Vorgehen. Herr Beicht nehme die Fragen der 

Bürgerinnen und Bürger auf. Er bittet darum, sich kurz vorzustellen und den Grund für das Erscheinen 

anzugeben. 

 

Herr 001 beantragt nach Informationsfreiheitsgesetz eine frühere Einsichtnahme in die Unterlagen.  

 

Technischer Beigeordneter Müller antwortet, dass der Antrag geprüft werde. 

 

Frau 002 vermisst zwei Aspekte. Erstens möchte sie wissen, wie die Fahrzeuge betankt würden. Zwei-

tens bittet sie um Information, ob das Löschwasser aus dem Trinkwassernetz oder aus Grundwasser 

bezogen werde. 

 

Herr Duckheim antwortet, dass die Tankstelle für die Einsatzfahrzeuge in Alt-Bottrop liege, daher sei 

keine Tankstelle vorgesehen. Das Wasser werde im Einsatzfall über die Hydranten entnommen, am 

Standort der Feuerwehr erfolge keine Wasserauffüllung.  

 

Herr 003 erklärt, dass die Planung von Verwaltungsseite grundsätzlich überzeugend sei. Hinsichtlich 

des Artenschutzes würden Manipulationen von Seiten der Grundstückseigentümer vermutet. Kiebitz 

und Feldlerche seien Offenlandtiere. Es seien auf der Fläche Wintergetreide gesät und in diesem Jahr 

Mais gepflanzt worden, was die Bedingungen für Kiebitz und Feldlerche verschlechtere. Weiter möchte 

er wissen, wie die Ausfahrt größerer Fahrzeuge Richtung Grafenwald erfolge. Die Forststraße könne 

hierfür vermutlich nicht als geeignet betrachtet werden. 

 

Technischer Beigeordneter Müller erläutert, die Flächen seien an Landwirte verpachtet. Dort werde 

ordnungsgemäße Landwirtschaft betrieben. 

 

Frau Jacob ergänzt, dass ein unabhängiges Gutachterbüro die Artenkartierung bearbeite. Die Kartie-

rung nehme aber Zeit in Anspruch. Ein finales Gutachten liege deshalb derzeitig noch nicht vor.  
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Herr 003 stellt klar, dass es sich nicht um eine Unterstellung gegenüber der Stadt handele, sondern um 

eine Feststellung. Es habe sich nicht um Kritik an der Verwaltung gehandelt.  

 

Technischer Beigeordneter Müller dankt für die Klarstellung.  

 

Herr Duckheim erklärt, dass die Anfahrt nach Grafenwald über die Forststraße erfolgen solle. Auf den 

ersten Blick sei diese hierfür nicht optimal, biete aber durch den vorhandenen Hochpunkt den Vorteil 

guter Einsehbarkeit sowie Geradlinigkeit. Schwerpunkt in Grafenwald sei der Rettungsdienst, Brand-

einsätze seien die Ausnahme. Rettungseinsätze seien gut darstellbar. Die Einmündung der Forststraße 

in die Bottroper Straße sei gut einsehbar.  

 

Herr 003 ergänzt, dass Navigationssysteme die Strecke bei Stau auf der BAB 31 oft als Ausweichstrecke 

ausweisen würden, wodurch sich eine erhöhte Verkehrsbelastung ergebe. Ein weiteres Problem be-

stehe an der Kreuzung Bottroper Straße. Linkabbieger ordneten sich hier links ein, was zu Verkehrs-

problemen führen könne. 

 

Herr Duckheim antwortet, es könne Richtung Bottrop die BAB 31 genutzt werden, die Abfahrt zur BAB 

2 sei zweispurig. Im Staufall werde weiterhin die BAB 31 nach Bottrop genutzt. Für die Fahrten nach 

Grafenwald werde davon ausgegangen, dass sich der Rückstau in Grenzen hält.  

 

Herr 004 berichtet, die Trockenheit verursache Waldbrandgefahr und erkundigt sich, ob der Einsatz 

von Drohnen zur Erkennung von Waldbränden bei der Planung berücksichtigt werde. Es sei oft zu spät, 

bis die Feuerwehr Brände in Waldgebieten erreiche. Ein Feuerturm existiere nicht mehr. Es gebe viele 

illegale Grillstellen, auch diese solle man im Auge behalten.  

 

Herr Duckheim führt aus, dass das Thema Drohnen in Bearbeitung sei und am Standort der Feuerwa-

che I angesiedelt werden solle, da hier entsprechendes Personal vorhanden sei. Beim Thema Wald-

brand sei die Feuerwehr in Bottrop sensibilisiert, durch die starke Nutzung werde man über Brände in 

der Kirchheller Heide schnell informiert. Auch der Regionalverband Ruhr sei in diesem Bereich sehr 

aktiv und führe Beobachtungflüge durch. Zudem sei eine gute Erschließung über die Wirtschaftswege 

vorhanden.  

 

Ausschussvorsitzender Beicht ergänzt, dass dieses Thema ein wichtiger Punkt, aber unabhängig von 

diesem Bebauungsplanverfahren zu betrachten sei. 

 

Frau 005 erkundigt sich über die Empfehlungen der Klimaanalyse des Regionalverbands Ruhr und de-

ren Berücksichtigung im Planungsprozess. Als Frischluftschneise solle die Fläche für die geplante Feu-

erwache weitgehend freigehalten werden.  

 

Technischer Beigeordneter Müller führt aus, das System der Raumordnung unterscheide zwischen 

Zielen und Grundsätzen. Ziele seien zu beachten, so dürfe keine Entwicklung außerhalb der regional-

planerisch festgelegten Siedlungsbereiche erfolgen. Grundsätze müssten im Planungsprozess berück-

sichtigt werden, könnten aber überwunden werden. Weitere Vorgaben wie informelle Planwerke, wie 

die durch den Regionalverband Ruhr im Auftrag der Stadt Bottrop erarbeitete Klimaanalyse, würden 

ernst genommen und berücksichtigt. Im Rahmen der Abwägung würden die privaten und öffentlichen 

Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Es sei dabei möglich, dass nicht allen Belangen 

vollständig Rechnung getragen werden könne. 
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Frau 005 erwidert, bislang sei nicht aufgefallen, dass die Klimaanalyse berücksichtigt worden wäre, 

auch nicht bei der Planung für eine Senioreneinrichtung. Es solle dargestellt werden, welche Empfeh-

lungen berücksichtigt würden.  

 

Technischer Beigeordneter Müller antwortet, dass alle Belange in die Abwägung einfließen würden. 

Das Ergebnis der Abwägung bleibe abzuwarten. Dies gelte nicht für die Ziele der Raumordnung, die 

einzuhalten seien. Bei der Senioreinrichtung sei jetzt noch nicht absehbar, welche Belange wie in der 

Abwägung berücksichtigt werden.  

 

Frau 006 weist darauf hin, Frau Stratmann habe den Regionalplan angesprochen. Das Klimaschutzgut-

achten besage, dass diese Fläche von Bebauung freizuhalten sei. Sie fragt, wie es möglich sei, in einer 

Stadt, die sich Innovation City nenne, angesichts der Ereignisse des Klimawandels diese Planung durch-

zuführen. 

  

Technischer Beigeordneter Müller erläutert, dass die Fläche, im Gegensatz zu anderen Standorten, im 

geltenden Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbereich ausgewiesen und somit bebaubar sei. Er be-

tont, dass zwischen den Belangen des Klimaschutzes und denen des Bevölkerungsschutzes abgewogen 

werden müsse. Es sei nachgewiesen, dass die Auswirkungen auf Kaltluftstrom und Kleinklima gering 

seien und somit nur geringfügige Auswirkungen auf den Belang Klimaschutz zu erwarten seien.  

 

Frau Jacob erläutert, in der Klimaanalyse des RVR seien grobflächige Untersuchungen durchgeführt 

worden. Für ein konkretes Vorhaben gebe es andere, tiefere Untersuchungsmöglichkeiten. Deswegen 

könne durch das Klimagutachten zum Bebauungsplan mit konkreten Aussagen gearbeitet werden. Das 

Klimagutachten werde im Rahmen der förmlichen Offenlage ebenfalls ausgelegt.  

 

Herr 007 berichtet, bisher keine Bürgerbeteiligung erlebt zu haben. Auf der Fläche sei ein Imperium 

geplant. Das Grundstück sei im Hinterstübchen ohne Beteiligung der Öffentlichkeit ausgesucht wor-

den. Die Stadt habe versäumt, das Grundstück im Gewerbegebiet an der Straße Im Pinntal rechtzeitig 

zu nutzen. Zudem erkundigt er sich, wann die Verlängerung der Feldstraße umgesetzt werden solle.  

 

Technischer Beigeordneter Müller erwidert, die Grundstücksauswahl sei im Rahmen der Standortana-

lyse erfolgt. Erst im Anschluss hätten Verhandlungen mit den Eigentümern stattgefunden. Der Wirt-

schaftsförderungs- und Grundstücksausschuss habe in nicht öffentlicher Sitzung die Entscheidung ge-

troffen, dieses Grundstück zu kaufen. Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen lege fest, dass Be-

sitzer Anspruch auf die Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen hätten, weshalb diese Entscheidung 

im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses getroffen worden sei. Im geltenden Flächennut-

zungsplan vom 29.12.2004 sei die Fläche an der Straße Im Pinntal erstmals als potentielle Fläche für 

eine Feuerwache dargestellt worden. Der alte Flächennutzungsplan von 1984 habe den Standort noch 

als Gewerbefläche dargestellt. Aufgrund des Moorbodens habe sich dort ein gesetzlich geschütztes 

Biotop entwickelt. Diese Schutzgebietsausweisung lasse eine bauliche Nutzung nicht zu. Für die Feld-

straße gebe es einen rechtskräftigen Bebauungsplan von 1979. Der Bau- und Verkehrsausschuss könne 

den Ausbau der Feldstraße beschließen. Da im südlichen Bereich aktuell keine Bebauung erfolge und 

andere Teile des Kirchhellener Rings mit maximal 30 Kilometern pro Stunde befahren würden, stehe 

ein Ausbau aufgrund fehlender Notwendigkeit derzeit nicht zur Debatte. Es könne aber zukünftig auf 

den Plan zurückgegriffen werden. 
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Herr Duckheim stellt klar, dass das geplante Gebäude den zugewiesenen Zweck erfülle, es sei kein 

Palast und werde entsprechend den Bedarfen geplant, so dass das Wort Imperium nicht für die vorlie-

gende Planung eines Funktionsgebäudes zutreffend sei. 

 

Zwischenfrage: Es wird gefragt, ob der geplante Turm notwendig sei. 

 

Herr Duckheim antwortet, der Turm sei wichtig, weil nur dort mit Leitern geübt werden könne, eine 

Drehleiter wäre an diesem Standort vorhanden. Ausbildung und Nutzen würden kombiniert, da der 

Turm zudem die Funktion des zweiten Rettungswegs für die Aufenthaltsräume in der zweiten Etage 

erfülle.  

 

Herr 007 stellt klar, dass der Begriff „Imperium“ ironisch gemeint sei. Auf der westlichen Seite werde 

nicht über Lärmschutz nachgedacht. Der Gebäudekomplex werde mitten in ein Wohngebiet gesetzt, 

obwohl es sich bei einer Feuerwache um einen Industriebetrieb mit erheblichem LKW-Verkehr han-

dele. 

 

Technischer Beigeordneter Müller berichtet, die Untersuchungen hätten ergeben, dass für Lärm-

schutzmaßnahmen im westlichen Bereich keine Notwendigkeit bestehe.  

 

Frau Jacob erläutert, die möglichen Lärmbelastungen seien im Gutachten berechnet worden. Nach 

Westen beständen größere Abstände zu Wohnhäusern und die Werte würden eingehalten.  

 

Zwischenfrage: Es wird gefragt, woher diese Werte kommen.  

 

Frau Jacob führt aus, die Grundlage für die Berechnung sei ein Prognosemodell. Der Regelbetrieb und 

der Alarmfallbetrieb würden im Gutachten betrachtet. Lärmrechnungen würden so durchgeführt, als 

wäre jede Nacht Alarmfall. Real sei es aber so, dass diese Situation nur selten im Jahr einträte.  

 

Technischer Beigeordneter Müller stellt heraus, dass es unterschiedliche Gebietskategorien, basie-

rend auf der Baunutzungsverordnung, mit unterschiedlichen einzuhaltenden Werten im Umfeld der 

geplanten Feuerwache gebe. Nördlich bestehe hiernach ein Reines Wohngebiet und östlich ein Allge-

meines Wohngebiet. Westlich befinde sich planerischer Außenbereich, hier gälten Werte für ein 

Mischgebiet.  

 

Herr Duckheim schildert die Auswertung der Einsätze des Jahres 2022. Der Rettungsdienst sei 133-mal 

nachts ausgefahren. Für Brandfälle habe es nachts 20 Einsätze mit 44 Fahrzeugbewegungen gegeben, 

dies entspräche 1,6 Einsätzen pro Monat. Pro Einsatz seien folglich etwas mehr als zwei Fahrzeuge im 

Einsatz, bei etwa einem Einsatz alle drei Wochen. Der Gutachter habe die Prognose für die potentiell 

mögliche Maximalbelastung erstellt, bei welcher in der gleichen Stunde die Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr zur Wache führen, ein Einsatz erfolge, die Einsatzfahrzeuge anschließend zurückkehrten 

und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr die Wache wieder verließen. 

 

Herr 008 merkt an, dass an der Tourcoingstraße ein neues Baugebiet ausgewiesen werde. Diese Fläche 

sei nicht als Allgemeiner Siedlungsbereich im Regionalplan dargestellt. Er fragt, warum das möglich sei.  

 

Technischer Beigeordneter Müller erläutert, im derzeit gültigen Regionalplan (Gebietsentwicklungs-

plan für den Regierungsbezirk Münster - Teilabschnitt Emscher Lippe) werde die Fläche an der Tour-
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coingstraße nicht als Allgemeiner Siedlungsbereich festgelegt. Der in Aufstellung befindlichen Regio-

nalplan Ruhr lege die Fläche voraussichtlich als Allgemeinen Siedlungsbereich fest. Die Regionalpla-

nung habe eine hohe Flughöhe, klare Grenzen seien in den zeichnerischen Festlegungen nicht immer 

eindeutig festgelegt. Aufgrund des ermittelten Bedarfs im Stadtteil Eigen erfolge die Ausweitung des 

Allgemeinen Siedlungsbereichs. Hierzu hätten Gespräche mit dem Regionalverband Ruhr stattgefun-

den.  

 

Herr 008 erklärt, es gebe keine Gründe, die grundsätzlich gegen den Standort Neun sprächen. Der Rat 

der Stadt Bottrop habe 2019 den Klimaschutz als oberstes Leitziel beschlossen und gleichzeitig den 

Klimanotstand ausgerufen. Es fehle der Vergleich der klimatischen Auswirkungen mit allen anderen 

Standorten. Die Klimaauswirkungen hätten hinsichtlich dieser Entscheidungen für alle Standorte ge-

prüft werden müssen. 

 

Technischer Beigeordneter Müller führt aus, der Klimanotstand sei durch den Rat beschlossen wor-

den. In § 9 des Baugesetzbuches seien die Belange, die im Zuge der Abwägung zu berücksichtigen 

seien, aufgeführt. Auch das Klima stelle einen Belang dar und unterliege der Abwägung. Mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit seien bei den anderen Standorten die klimatischen Auswirkungen ähnlich.  

 

Ausschussvorsitzender Beicht stellt klar, der Klimanotstand bedeute nicht, dass man nicht Wohnraum 

schaffen oder Flächen für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz entwickeln könne. Man müsse 

sehr genau abwägen, Frau Kleinheins habe diesen Vorgang erklärt. Politik und Demokratie seien Ab-

wägungsprozesse, man müsse einen Kompromiss finden.  

 

Frau Kleinheins ergänzt, dass die klimatischen Auswirkungen des Vorhabens nicht an allen zehn Stand-

orten dezidiert untersucht worden seien, weil bereits im Vorfeld Standorte wegen ihrer Lage im Ein-

satzgebiet oder wegen naturschutzrechtlicher Belange aussortiert worden seien. Die vier Grundstücke 

in der engeren Auswahl seien anschließend dezidiert untersucht worden. Aufgrund möglicher negati-

ver klimatischer Auswirkungen sei Standort vier nicht weiter betrachtet worden.  

 

Frau 009 fragt, wie viele Freiwillige mit quietschenden Reifen zur Feuerwache fahren würden. Zudem 

möchte sie wissen, wie sie durch die Lärmschutzwand geschützt werde. 

  

Herr Heidermann stellt klar, dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sicher fahren. Man befinde 

sich im Einsatz, habe aber keine Kennzeichnung durch entsprechende Beleuchtung. Es gebe unter-

schiedliche Arten von Einsätzen. In der Regel werde ein Fahrzeug je nach Größe mit drei bis acht Per-

sonen besetzt. Aus diesem Grunde rechne man nachts, je nach Einsatzart mit 15 bis 40 Personen. Die 

Anzahl der Einsätze nachts halte sich in einem überschaubaren Rahmen. Bei den Anfahrten gebe es 

am bestehenden Standort bisher keine auffälligen Belastungen der umliegenden Anwohnerinnen und 

Anwohner.  

 

Frau Jacob erläutert, dass für Frau Brands aufgrund ihrer Wohnlage an einer Landesstraße keine rele-

vanten Erhöhungen der Lärmbelastung auf der öffentlichen Straße durch den Mehrverkehr der Feuer-

wache zu erwarten sei. Die Berechnung könne im Anschluss dem Gutachtenentwurf entnommen wer-

den. Es bestehe die Möglichkeit, gemeinsam das Gutachten einzusehen. 

 

Frau 009 sagt, nachts komme es auf der Landstraße derzeit nur selten zu Lärmbelastungen durch rück-

sichtslose Verkehrsteilnehmer.  
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Technischer Beigeordneter Müller weist darauf hin, dass in der Straße In der Koppel aufgrund der 

neuen Verkehrsführung mit Einbahnstraßenregelung vermutlich eine Halbierung der Fahrten eintreten 

werde.  

 

Frau 010 fragt, ob neben dem Lärm durch Einsätze auch solcher durch Übungen betrachtet werde. Sie 

merkt an, dass bei der geplanten Verkehrsführung über den Kirchhellener Ring kommende Fahrzeuge 

nur noch links oder rechts abbiegen dürften. Sie fragt, ob dies auch für die Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr gelte. 

 

Frau Jacob antwortet, dass detaillierte Rechnung für den Tageszeitraum vorlägen. Im Rahmen des Gut-

achtens seien 3D-Modelle erstellt worden. Diese umfassten auch die Übungsflächen. 

 

Herr Jonek erläutert, die Verkehrsführung sei in enger Abstimmung mit der Feuerwehr entwickelt wor-

den. Anrückende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr befänden sind im Einsatz und seien dabei nicht 

an Verkehrssignale gebunden. Sie dürfen geradeaus fahren. Dies sei für andere Verkehrsteilnehmer 

nicht zu erkennen, weshalb dies mit erhöhter Vorsicht zu erfolgen habe.  

 

Technischer Beigeordneter Müller ergänzt, dass keine Anlieger-frei-Regelung getroffen werden solle. 

 

Frau 005 betont, der Klimanotstand werde vernachlässigt, dies sei erschreckend und bestürzend. 

Grundsätzlich erklärt sie, die Belange der Feuerwehr seien wichtig, die Feuerwehr brauche einen 

neuen Standort. Es gehe der Bürgerinitiative jedoch um die Auswahl des Standortes. Bei dem ersten 

Treffen an der Feldstraße wären fünf Feuerwehrleute erschienen. Erst da hätten die anwesenden Bür-

gerinnen und Bürger von den bisherigen Planungen erfahren. Es habe keine Möglichkeit gegeben, sich 

einzubringen, was alle bestätigen könnten. Die Beteiligung sei erst viel später erfolgt.  

 

Technischer Beigeordneter Müller erklärt, dass Grundstücksankäufe per se nicht öffentlich seien. 

Scheitere der Bebauungsplan, habe die Stadt gutes Bauland, da eine bauliche Nutzung möglich sei. Die 

Bürgerbeteiligung finde im Bauleitplanverfahren statt. Zudem habe es ein Treffen der Bürgerinitiative 

mit Frau Kleinheins und ihm im frühzeitigen Beteiligungsverfahren gegeben. 

 

Frau 011 merkt an, der Standort Drei fehle in der Kommentierung.  

 

Frau 010 fragt, warum der Standort Drei ungeeignet sei, wenn nur selten Einsätze in Grafenwald not-

wendig seien. 

 

Herr Duckheim erläutert, der Standort Drei sei für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nur sehr 

schlecht erreichbar. Er liege am weitesten von den Wohngebieten entfernt. 

 

Frau 011 fragt, ob die Anfahrt wichtiger sei als Klimaschutz. 

 

Technischer Beigeordneter Müller führt aus, in der Abwägung sei der Bevölkerungsschutz als Belang 

des § 1 Baugesetzbuch mit dem Klimaschutz abzuwägen. Die klimatischen Auswirkungen seien auf den 

Standort und die unmittelbare kleinräumige Umgebung begrenzt. Somit ließen sich bei anderen Stand-

orten gleiche Ergebnisse erwarten.  

 

Herr 008 verweist auf die Klimaanalyse des RVR. An den Standorten sieben und neun befänden sich 

klimatische Baugrenzen aufgrund der Bedeutung der davorliegenden Flächen für den Kaltluftstrom. 
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Selbst wenn bei Standort Neun nur geringe Auswirkungen aufträten, sei doch Standort Drei klimatisch 

noch besser geeignet. Die fehlende klimatische Standortuntersuchung sei der größte Fehler der Pla-

nung und mache diese angreifbar. 

  

Frau Jacob antwortet, das Ergebnis der klimatischen Untersuchung im Rahmen des Bauleitplanverfah-

rens sei im Vorfeld unklar gewesen. Das Ergebnis des Grobscreening habe gezeigt, dass das Vorhaben 

aus klimatischer Sicht noch optimiert werden könne. Das genaue Berechnungsverfahren sei sehr kom-

plex und beanspruche vier Wochen. Entsprechend würden solche Berechnungen auch nicht für das 

ganze Stadtgebiet in dieser Detailschärfe durchgeführt. Man suche nach Möglichkeiten, den klimati-

schen Auswirkungen durch Maßnahmen zu begegnen. Aber die klimatischen Auswirkungen beschränk-

ten sich auf die Wache und einen kleinen Bereich der Rentforter Straße. Das Gutachten könne im An-

schluss der Veranstaltung direkt eingesehen werden. Es liege aktuell im Entwurf vor.  

  

Ausschussvorsitzender Beicht stellt klar, dass die Kaltluftschneise nicht beeinträchtigt werde und Kalt-

luft weiterhin nach Kirchhellen fließe. Nur das Mikroklima am Standort werde beeinträchtigt.  

 

Frau 006 argumentiert, das Grundstück müsse an einer leistungsfähigen Straße liegen. Das ursprüng-

lich in Besitz der Stadt befindliche Grundstück an der Straße In der Koppel habe diese Anforderung 

nicht erfüllt. Umweltbelange dürften der Planung nicht entgegenstehen, die Klimaanalyse des RVR 

zeige für den Standort Neun eine klimatische Baugrenze.  

 

Technischer Beigeordneter Müller antwortet, es sei zutreffend, dass sich ursprünglich nur das Grund-

stück an der Straße In der Koppel im Eigentum der Stadt befunden habe. Das Bebauungsplanverfahren 

sei dann bereits für beide Grundstücke eingeleitet worden. Zur Formulierung, dass Umweltbelange 

nicht entgegenstehen dürften erklärt er, dies bedeute, dass gesetzlich geschützte Bereiche wie Natur-

schutzgebiete nicht entgegenstehen dürften. Die Klimaanalyse des RVR habe empfehlenden Charak-

ter.  

 

Frau Jacob erklärt, dass die Klimaanalyse des RVR das gesamte Stadtgebiet betrachte und der Detail-

lierungsgrad daher entsprechend gering sei. Für konkrete Vorhaben würden jeweils detaillierte Klima-

gutachten erstellt. Diese Detailbetrachtungen seien sehr viel komplexer und dauerten länger.  

 

Frau 006 fragt, wie durch helle Materialien die Belange des Klimaschutzes unterstützt werden könnten. 

 

Frau Jacob antwortet, bei hellen Materialien werde eine Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Feuerwache erreicht, da helle Flächen sich weniger stark aufheizten. Dies werde auch im 

Gutachten thematisiert.  

 

Technischer Beigeordneter Müller stellt klar, eine vertiefte Untersuchung anderer Standorte wäre er-

folgt, wenn das Gutachten erhebliche Beeinträchtigungen des Klimas vorausgesagt hätte. Er unter-

streicht nochmals, dass das vorliegende Gutachten geringe Auswirkungen erwarten lasse. 

 

Herr 004 fragt nach den Gesamtkosten, der Finanzierung und welche Zuschüsse für das Projekt in Aus-

sicht stünden. Er fragt, welche neuen Fahrzeuge angeschafft werden müssten und welches Budget im 

Hauptausschuss als Grundlage gewählt worden sei. Er verweist darauf, dass die Baukosten gestiegen 

seien. 
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Technischer Beigeordneter Müller erklärt, dass für die Baumaßnahmen Kosten in Höhe von 25 Millio-

nen Euro kalkuliert wären. Diese seien nicht nur durch die finanziellen Mittel des Bezirks Kirchhellen 

aufzubringen. Die Prognose beziehe sich auf einen Baubeginn bis 2025. Sofern sich im weiteren Pla-

nungsprozess keine unerwarteten Aspekte ergeben, liege das Projekt derzeit im Zeitplan. Es sei der-

zeitig nicht absehbar, wie sich die Baukosten zukünftig entwickeln. Er verweist darauf, dass der Ret-

tungsdienst über die Krankenkassen gebührenfinanziert sei und dies einen hohen Anteil der Gesamt-

finanzierung des Bauvorhabens ausmache.  

 

Frau 011 fragt, wie hinsichtlich der Bedingungen für Kiebitze und Feldlerchen eine langfristige Betrach-

tung sichergestellt und wie das Potential in Zukunft untersucht werden könne. 

 

Frau Jacob antwortet, die Kartierung laufe derzeit noch. Im Anschluss daran werde das Artenschutz-

rechtliche Gutachten erarbeitet. Die Frage könne an den Gutachter weitergegeben werden.  

 

Frau 011 betont, ihr sei die Retrospektive wichtig, also die Frage ob die Brut in Hinblick auf den Anbau 

von Wintergetreide und Mais in der Vergangenheit möglich gewesen sei. Zudem regt sie an, den Blick 

auf die Zukunft zu richten und zu untersuchen, welches Potential die Fläche für die Vogelarten zukünf-

tig biete. 

 

Frau 006 stellt die Frage, nach welchen Prinzipien die Verkehrsführung erarbeitet worden sei. 

 

Herr Jonek erläutert die Verkehrsführung anhand des Plans. Ampeln seien an allen vier Armen der 

Kreuzung vorgesehen, umfasst würden auch Fußgängerquerungen. Von der Rentforter Straße aus sei 

ein Abbiegen in alle Richtungen möglich, vom Kirchheller Ring nur in Richtung Norden und Süden, von 

der Feuerwehrausfahrt aus ebenfalls in Richtung Norden und Süden. Ein Geradeausfahren in den Kir-

chellener Ring sei nicht vorgesehen. Ein weiteres Einfahren in die Straße In der Koppel sei nicht mög-

lich, jedoch ein Ausfahren aus dieser Straße. Die Alarmampel im Bereich der Ausfahrt sei mit der Ampel 

an der Kreuzung Rentforter Straße/In der Koppel gekoppelt. Die Feuerwehr bekomme im Einsatzfall 

die Ausfahrt geschaltet, andere Verkehrsteilnehmer erhielten entsprechende Haltesignale. 

 

Frau 006 fragt nach der Situation im Alarmfall. Sie erläutert, dass von der Rentforter Straße kommende 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Alarmfall an der roten Ampel halten müssten. 

 

Herr Jonek bestätigt diese Feststellung. Grundsätzlich dürften die Mitglieder der Freiwilligen Feuer-

wehr dann über Rot fahren, zudem stünde die Ampel voraussichtlich nicht lange auf Rot. 

 

Herr Duckheim erklärt, dass diese Problematik auch an anderen Standorten bestehe, auch am Stand-

ort in Alt-Bottrop existiere diese Situation. Rechtlich dürfe die Ampel durch die Mitglieder der Freiwil-

ligen Feuerwehr überfahren werden. Es werde allerdings allgemein davon abgeraten. Im Alarmfall kä-

men die ersten Mitglieder an, zögen sich um und führen los. Die anschließend Anrückenden könnten 

bei Rot stehen bleiben.  

 

Ausschussvorsitzender Beicht stellt klar, dass diese Konstellation in Alt-Bottrop kein Problem darstelle 

und diese Problematik daher auch in Kirchhellen nicht zu erwarten sei. 
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Frau 006 sagt, die Einrückzeiten seien bei der Standortsuche berechnet worden. Wenn Teile erst später 

ausrückten, wäre diese Analyse nicht mehr zutreffend. Zudem weist sie auf den errechneten Unter-

schied zwischen zwei Standorten von drei Sekunden hin. Sie fragt, auf welcher Grundlage in Anbetracht 

der Wartezeit an der Ampel die Entscheidung getroffen worden sei.  

 

Herr 007 fragt, wo die Einsatzkräfte in drei Jahren wohnen würden. 

 

Herr Duckheim erklärt, die Problematik der ungewissen zukünftigen Wohnstandorte der Mitglieder 

der Freiwilligen Feuerwehr ergebe sich bei anderen Grundstücken ebenfalls. Derzeit beobachte man 

eine Zufallsverteilung im Dorfkern Kirchhellen mit ein paar Wohnstandorten außerhalb. Die Stamm-

stärke der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen solle 60 Personen betragen. Die Verteilung über den 

Dorfkern sei voraussichtlich auch bei wechselnder Belegschaft immer zufallsverteilt. 

 

Herr 007 fragt, ob davon ausgehend nicht alle Standorte gleich zu bewerten seien.  

 

Herr Duckheim gibt zu bedenken, dass mittels Analyse festgestellt worden sei, welcher Standort hin-

sichtlich der Anfahrt für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am geeignetsten sei.  

 

Frau 006 stellt fest, es sei soeben erklärt worden, dass es je nach Standort immer Probleme mit den 

Ein- und Ausrückzeiten gebe. 

 

Herr Duckheim korrigiert, dass an allen Standorten ähnliche mögliche Probleme durch die Bedarfsam-

pel auftreten könnten. Die Erreichbarkeit durch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sei am vor-

geschlagenen Standort Neun am besten. Der im Gewerbegebiet gelegene Standort an der Straße Im 

Pinntal sei hinsichtlich der Erreichbarkeit problematisch.  

 

Technischer Beigeordneter Müller schlägt angesichts der fortgeschrittenen Zeit und den sich wieder-

holenden Themen in der Diskussion vor, den heutigen Termin zu beenden. Im weiteren Verfahren wür-

den weiterhin Möglichkeiten zur Beteiligung und zum Dialog bestehen. 

 

Ausschussvorsitzender Beicht lädt herzlich zu einem Besuch des Ausschusses für Stadtplanung und 

Umweltschutz ein. Dort werde öffentlich und transparent beraten und die Abwägung könne nachvoll-

zogen werden. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden. Er schließt die Bürgerversammlung um 

21:05 Uhr. 

 

 

 

 gez.: Klaus Müller gez.: Matthias Heinrich 

 (Technischer Beigeordneter) (Protokollant) 

 

Anhang: Präsentation „Geplanter Neubau der Feuer- und Rettungswache II“ 





1

Geplanter Neubau der
Feuer- und Rettungswache II

Informationsveranstaltung am 07. Juni 2023

Was erwartet Sie heute?

• Warum wird eine neue Feuer- und Rettungswache benötigt?

• Welche Anforderungen an ein neues Grundstück gibt es?

• Welche Grundstücke wurden geprüft?

• Wie ist der Stand der Planungen?

• Wie sieht das weitere Verfahren aus?

• Ihre Fragen …
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Warum wird eine neue Feuer- und 
Rettungswache benötigt?

• Die wesentlichen Teile der Feuer- und 
Rettungswache II sind über 60 Jahre alt.

• Die Wache wurde mehrfach erweitert und 
umgebaut. 

• In den letzten Jahren haben sich die 
Standards und Anforderungen im Bereich 
Brandschutz, Technische Hilfeleistung, 
Umweltschutzes und Rettungsdienst 
wesentlich erhöht.

• Der bestehende Gebäudekomplex ent-
spricht nicht mehr den aktuellen Arbeits-
schutzrichtlinien und Unfallverhütungs-
vorschriften.

• An den Gebäuden der Feuer- und 
Rettungswache II besteht daher dringender 
Handlungsbedarf.

Warum wird eine neue Feuer- und 
Rettungswache benötigt?

• Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, 
auf diese Situation zu reagieren:

1. Sanierung und Erweiterung der 
bestehenden Wache im laufenden 
Betrieb oder

2. Neubau an einem neuen Standort.

• Eine Machbarkeitsstudie kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine Sanierung inkl. 
Erweiterung bzw. Aufstockung am 
vorhandenen Standort nicht sinnvoll ist.

• Mit 3.150 m² ist das Bestandsgrundstück 
für die neuen Anforderungen deutlich zu 
klein. 

• Daher wurde nach einem geeigneten 
Grundstück für einen Neubau gesucht.



3

Welche Anforderungen an ein neues 
Grundstück gibt es?

• Gesucht wird ein mindestens 6.000 m² 
großes Grundstück, das an einer leistungs-
fähigen Straße liegt.

• Das Grundstück muss für die Einsatzkräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr gut erreichbar 
sein. Es muss also in der Nähe der Wohn-
gebiete liegen.

• Alle Einsatzorte müssen innerhalb 
möglichst kurzer Zeit erreichbar sein.

• Einsatzgebiet ist der gesamte Ortsteil 
Kirchhellen sowie der nördliche Teil des 
Stadtbezirks Bottrop-Mitte.

• Umweltbelange dürfen nicht entgegen-
stehen.

• Die Fläche muss in Bezug auf Eigentums-
verhältnisse und Planungsrecht verfügbar 
sein.

Welche Grundstücke wurden geprüft?

• Es wurden insgesamt 10 Flächen geprüft:
(1) Schulstraße (heutiger Standort)
(2) Im Pinntal (Standort gem. FNP 2004)
(3) Münsterstraße
(4) Alleestraße nördlich Tankstelle
(5) Alleestraße südlich Tankstelle
(6) Am Tollstock/Schulstraße
(7) Hauptstraße/Pelsstraße
(8) Horsthofstraße/Papenheide
(9) Rentforter Straße / In der Koppel
(10) Rentforter Straße/Vogelsrauh

• Zunächst wurden die Grundstücke aus 
einsatztaktischer Sicht bewertet:
 Wie schnell kann der Standort von den 

Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr 
erreicht werden?

 In welcher Zeit können die Einsatzorte 
erreicht werden?
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Welche Grundstücke wurden geprüft?

• Die Grundstücke (2) Im Pinntal, (3) Mün-
sterstraße, (6) Am Tollstock/Schulstraße
und (10) Rentforter Straße/Vogelsrauh sind 
demnach deutlich weniger geeignet als die 
übrigen Flächen und wurden daher nicht 
weiter betrachtet.

• Beim Grundstück (2) Im Pinntal kommt 
hinzu, dass sich auf Teilen der Fläche ein 
gesetzlich geschütztes Biotop entwickelt hat, 
das aus Naturschutzgründen nicht in 
Anspruch genommen werden darf.

• Das Grundstück (8) Horsthofstraße / 
Papenheide wurde wegen seiner Lage 
mitten in einem Wohngebiet aussortiert. 
(Mittlerweile steht die Fläche nicht mehr zur 
Verfügung, weil dort ein Kindergarten gebaut 
wurde.)

Welche Grundstücke wurden geprüft?

• Es verblieben die Grundstücke
(4) Alleestraße nördlich Tankstelle,
(5) Alleestraße südlich Tankstelle,
(7) Hauptstraße/Pelsstraße und
(9) Rentforter Straße/In der Koppel,
die genauer betrachtet wurden. 

• Bei der Betrachtung standen folgende 
Themen im Vordergrund:
 Lage im Einsatzgebiet,
 Verfügbarkeit und
 Umweltbelange.
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Welche Grundstücke wurden geprüft?

• Gegen Standort (4/5) sprechen die weniger 
gute Eignung aus einsatztaktischer Sicht, 
entgegenstehende regionalplanerische 
Festlegungen, die Gefahr der Überflutung 
bei Starkregen und die die Eigentumsver-
hältnisse.

• Gegen Grundstück (7) sprechen entgegen-
stehende regionalplanerische Festlegungen, 
ökologische Bedenken (z.B. schützenswerte 
Böden), die Gefahr der Überflutung bei 
Starkregen und die Eigentumsverhältnisse.

• Für Fläche (9) spricht, dass es keine 
besonderen Schwierigkeiten aus Sicht der 
Umweltbelange gibt und nicht die Gefahr 
besteht dass die Fläche bei Starkregen 
überflutet wird. Die Grundstücke befinden 
sich im Eigentum der Stadt. Es stehen keine 
regionalplanerischen Festlegungen 
entgegen.

Welche Grundstücke wurden geprüft?

• Fazit: Der Standort (9) ist unter Berück-
sichtigung aller Belange am besten 
geeignet.

• Der Rat der Stadt hat die Verwaltung 
daher im Jahr 2020 beauftragt, die für 
einen Neubau der Feuer- und 
Rettungswache II am Standort (9) 
erforderlichen Schritte einzuleiten.
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Wie ist der Stand der Planungen?

• Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für den Bau der Wache zu schaffen, 
wurden die notwendigen Bauleitplanver-
fahren eingeleitet (Änderung des FNPs und 
Aufstellung eines Bebauungsplans).

• Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
wurde im September 2020 durchgeführt.

• Etwa 20 Personen sowie eine Bürgerinitia-
tive haben Bedenken vorgetragen.

• Die Bedenken richten sich gegen die Wahl 
des Grundstücks. Es werden negative 
Auswirkungen auf das Wohnumfeld (Lärm), 
den Grundstückswert, die Verkehrssicher-
heit, den Artenschutz und das Klima 
befürchtet.

Wie ist der Stand der Planungen?

• Um eine fundierte Grundlage für die Abwä-
gung der vorgetragenen Bedenken zu 
schaffen, wurden Fachgutachten zu folgen-
den Themen in Auftrag gegeben: Verkehrs-
anbindung, Lärm, Klima, Artenschutz, Natur 
und Umwelt, Verkehr, Boden und Entwäs-
serung.

• Im April 2022 wurde das Architekturbüro 
PXG PLANUNGXGRUPPE aus Bremen mit 
der Gebäudeplanung beauftragt.

• Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Vorpla-
nung für das Gebäude sowie die Entwürfe 
der beauftragten Fachgutachten vor.

• Dazu im Folgenden mehr …
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Wie ist der Stand der Planungen?
Verkehrsanbindung

• Im Zuge des Neubaus des Knotenpunktes 
Rentforter Straße/Kirchhellener Ring/In der 
Koppel wird eine Zufahrt zur Wache 
geschaffen.

• Die Straße In der Koppel wird in westliche 
Fahrtrichtung abgebunden. Von der 
Rentforter Straße aus ist dann nur noch die 
Zufahrt zur Wache möglich und nicht mehr 
eine Weiterfahrt Richtung Burgstraße.

• Alarm- und Einsatzfahrten werden über 
eine neue südlich gelegene Ausfahrt direkt 
auf die Rentforter Straße abgewickelt.

• Der umgestaltete Knotenpunkt und die 
Alarmausfahrt werden zukünftig signalisiert 
betrieben. Daher kann bei Einsatzfahrten 
auf das Martinshorn verzichtet werden.

• Insgesamt lassen sich alle Verkehrsabläufe 
leistungsfähig und sicher abwickeln.

Grundstück für 
den Neubau

Wie ist der Stand der Planungen?
Bauliches Konzept

• Die neue Wache besteht aus zwei Baukör-
pern, die in Teilen zweigeschossig sind.

• Das Gebäude der Berufsfeuerwehr und des 
Rettungsdienstes erstreckt sich entlang der 
Rentforter Straße.

• Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr 
mit Fahrzeughalle, Sozial- und Aufent-
haltsräumen sowie dem Übungsturm liegt 
parallel zur Straße In der Koppel.

• Durch die Stellung der Gebäude wird der 
Hofbereich, an dem auch die Tore der 
Fahrzeughalle liegen sowie die Übungsflä-
che, zur nördlich und östlich angrenzenden 
Wohnbebauung abgeschirmt.

• Die Dächer werden begrünt.
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Wie ist der Stand der Planungen?
Bauliches Konzept

• Nördlich der Gebäude befinden sich 44 
Stellplätze, die durch eine 4,50 m hohe 
Lärmschutzwand zur nördlich liegenden 
Wohnbebauung abgeschirmt sind.

• Die Wache wird von Grünflächen 
eingerahmt.

• Westlich des eigentlichen Feuerwehrgrund-
stücks verbleibt eine etwa 4.400 m² große 
Fläche, auf der die naturschutzrechtlich 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
umgesetzt werden sollen.

• Die in der Zeichnung abgebildeten 
Obstbäume dienen nur der Illustration. 
Denkbar wären auch andere Ausgleichs-
maßnahmen, z.B. eine Blühwiese.

Wie ist der Stand der Planungen?
Bauliches Konzept

• Die beiden Hauptbaukörper erreichen eine 
Höhe von maximal 9,00 m. Sie werden 
lediglich vom Übungsturm überragt, der 
eine Höhe von ca. 15 m haben wird.

• Mit Ausnahme des Übungsturms sind die 
Gebäude der neuen Wache niedriger als 
die Wohngebäude in der Umgebung.

• Im Bereich Rentforter Straße, In der Koppel 
und Wellbraucksweg verfügen die Wohn-
häuser über Höhen zwischen 10 und 12 
Metern.

„Ansichten Vorplanung“
PXG PLANUNGXGRUPPE, Bremen
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„Rendering Vorplanung“
PXG PLANUNGXGRUPPE, Bremen

Wie ist der Stand der Planungen?
Lärm

• Lärmquellen sind: die ankommenden 
privaten Fahrzeuge der Mitglieder der 
Feuerwehr, die abfahrenden und 
zurückkommenden Feuerwehrfahrzeuge, 
der Übungsbetrieb im Hof der Wache, 
technische Anlagen am oder auf dem 
Gebäude. 

• Die Wache wurde von Vorneherein so 
konzipiert, dass die neuen Gebäude und 
eine neue Lärmschutzwand, die angren-
zende Wohnbebauung vor dem Lärm der 
Wache abschirmen.

• Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen 
des Lärmgutachtens berechnet, wie hoch 
die Lärmbelastung an den nächstgelege-
nen Wohnhäusern (den sog. Immissionsor-
ten) sein wird.

„Lageplan Feuerwache mit Immissionsorten (IO)“
TAC – Technische Akustik, Grevenbroich
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Wie ist der Stand der Planungen?
Lärm

• Je nach Art der Wohnnutzung gelten 
bestimmte Immissionsrichtwerte.

• Die Immissionsorte In der Koppel 2 und 4 
sowie Wellbraucksweg 107/107a liegen in 
einem reinen Wohngebiet (WR), der 
Immissionsort Rentforter Straße 27 in 
einem allgemeinen Wohngebiet (WA).

• Es gelten folgende Immissionsrichtwerte:
 WR: 50 dB(A) tags, 35 dB(A) nachts
 WA: 55 dB(A) tags, 40 dB(A) nachts
 MI: 60 dB(A) tags, 45 dB(A) nachts

• Das Lärmgutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte an 
allen Immissionsorten eingehalten werden.

• Das gilt sowohl für den Regelbetrieb, als 
auch für den Einsatzfall, sowohl am Tag, 
als auch in der Nacht.

„Lageplan Feuerwache mit Immissionsorten (IO)“
TAC – Technische Akustik, Grevenbroich

Wie ist der Stand der Planungen?
Entwässerung - Schmutzwasser

• Zur Ableitung des Schmutzwassers gibt es 
mehrere Optionen:
 Druckleitung Richtung Westen mit 

Anschluss an einen vorhandenen 
Mischwasserkanal im Wellbraucksweg,

 Leitung Richtung Norden mit Anschluss 
an einen vorhandenen Mischwasserkanal 
im Wellbraucksweg oder

 Druckleitung Richtung Osten mit 
Anschluss an einen vorhandenen 
Schmutzwasserkanal im Kirchhellener 
Ring.

• Alle Optionen sind technisch umsetzbar 
und werden zur Zeit in Bezug auf Umwelt-
belange und Wirtschaftlichkeit geprüft.
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Wie ist der Stand der Planungen?
Entwässerung - Niederschlagswasser

• Das anfallende Niederschlagswasser soll 
zunächst auf dem Gelände zurückgehalten 
werden.

• Anschließend wird es gedrosselt abgeleitet. 
Dafür gibt es mehrere Optionen:
 Leitung Richtung Norden, Unterquerung 

der Rentforter Straße und Anschluss an 
ein vorhandenes Rückhaltebecken oder

 Druckleitung Richtung Osten mit 
Anschluss an einen vorhandenen 
Regenwasserkanal im Kirchhellener Ring.

• Alle Optionen sind technisch umsetzbar 
und werden zur Zeit in Bezug auf Umwelt-
belange und Wirtschaftlichkeit geprüft.

Wie ist der Stand der Planungen?
Klima

• Grundlage des Klimagutachtens ist die 
aktuelle Gebäudeplanung, die schon einige 
Klimaanpassungsmaßnahmen wie z.B. 
Gründächer enthält.

• Das Gutachten untersucht die Auswirkun-
gen der Planung auf das Kaltluftgeschehen 
(Kaltluftströmungen) und die sommerliche 
Hitzebelastung.

• Durch die neue Wache ergibt sich eine 
Umlenkung des vorhandenen Kaltluftvolu-
menstroms. In bestimmten Bereichen 
kommt es zu einer Abnahme des Stroms, in 
anderen Bereichen zu einer Zunahme.

• Diese Umlenkungen beziehen sich auf das 
nahe Umfeld des Plangebiets.

• Eine signifikante und weitreichende Schwä-
chung der Kaltluftströmung Richtung 
Kirchhellen kann ausgeschlossen werden.

„Absolute Änderung des Kaltluftvolumenstroms sechs Stunden nach Sonnenuntergang“
Peutz Consult GmbH, Dortmund
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Wie ist der Stand der Planungen?
Klima

• In Bezug auf die Durchlüftungssituation und 
die bioklimatischen Verhältnisse beschrän-
ken sich die Auswirkungen auf das direkte 
Umfeld der Wache.

• In Bezug auf die sommerliche Hitzebelas-
tung sieht es ähnlich aus.

• Im unmittelbaren Umfeld ergeben sich nur 
geringfügige Temperaturveränderungen 
(sowohl Zu-, als auch Ab-nahmen).

• Auf dem Gelände der Wache – besonders 
im Bereich der Übungsfläche – kommt es 
zu höheren bioklimatischen und thermi-
schen Belastungen.

• Im Zuge der weiteren Detailplanung der 
Wache liegt daher der Fokus auf Maßnah-
men, die dieser Hitzebelastung entgegen-
wirken können.„PET-Werte (gefühlte Temperatur) in 1,5 m Höhe über Grund am Nachmittag bei einer 

Anströmrichtung von 70°“
Peutz Consult GmbH, Dortmund

Wie ist der Stand der Planungen?
Artenschutz

• Im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Vorprüfung (Stufe I) wurde eine Betroffen-
heit von insgesamt 39 planungsrelevanten 
Arten abgeprüft.

• Aufgrund der Strukturarmut der vergleichs-
weise kleinen Vorhabenfläche kann eine 
vorhabenbedingte Betroffenheit der 
planungsrelevanten Arten in fast allen 
Fällen sicher ausgeschlossen werden.

• Als potenziell betroffene Arten kommen 
daher lediglich Kiebitz und Feldlerche in 
Frage.
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Wie ist der Stand der Planungen?
Artenschutz

• Um zu klären, ob die Flächen den beiden 
Arten tatsächlich als Bruthabitat dient bzw. 
ob eine anderweitige vorhabenbedingte 
Betroffenheit vorliegt, wird zur Zeit eine 
vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung 
(Stufe II) durchgeführt.

• Hierfür findet aktuell eine Brutvogelkartie-
rung mit Fokus auf die beiden Arten 
Feldlerche und Kiebitz statt.

Wie ist der Stand der Planungen?
Kompensation der Eingriffe in Natur und 
Landschaft

• Um die Belange von Natur und Landschaft 
sachgemäß in die Abwägung einstellen zu 
können, wurde der Kompensationsbedarf 
für Eingriffe in Natur und Landschaft 
bilanziert. 

• Durch die Planung wird demnach ein 
Eingriff in Höhe von 64.148 Ökopunkten 
verursacht.

• Dieses Defizit kann durch Maßnahmen im 
Bereich der nördlich, westlich und südlich 
geplanten Grünflächen voraussichtlich 
vollständig ausgeglichen werden.

• Die in der Zeichnung auf der westlichen 
Fläche abgebildeten Obstbäume dienen 
nur der Illustration. Denkbar wären auch 
andere Ausgleichsmaßnahmen, z.B. eine 
Blühwiese.
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Wie ist der Stand der Planungen?
Zusammenfassung

• Die erforderlichen Planverfahren sind 
eingeleitet.

• Der Vorentwurf für das Gebäude liegt vor.

• Alle Verkehrsabläufe lassen sich leistungs-
fähig abwickeln.

• Alle Immissionsrichtwerte werden 
eingehalten.

• Die Entwässerung ist umsetzbar.

• Die klimatische Auswirklungen beschränken 
sich auf das eigentliche Grundstück und 
sein unmittelbare Umfeld.

• Das Ergebnis der Brutvogelkartierung bleibt 
abzuwarten.

• Die Eingriffe in Natur und Landschaft 
können voraussichtlich zu 100 % auf einer 
Fläche unmittelbar neben der Wache 
ausgeglichen werden.

Wie sieht das weitere Verfahren aus?

• Zunächst werden die Fachgutachten fertig-
gestellt.

• Die Entwürfe für die Änderung des 
Flächennutzungsplans und die Aufstellung 
des Bebauungsplans werden erarbeitet.

• Die politischen Gremien entscheiden über 
die öffentliche Auslegung der Entwürfe.

• Die öffentliche Auslegung der Entwürfe 
sowie sämtlicher Fachgutachten erfolgt 
für die Dauer von mindestens 30 Tagen. 
Der Termin wird ortsüblich bekannt 
gemacht.

• Die Öffentlichkeit hat die Gelegenheit, sich 
alle Unterlagen anzusehen und dazu 
Stellung zu nehmen.

• Alle Stellungnahmen aus dem gesamten 
Planverfahren werden dem Rat der Stadt 
vorgelegt.
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Wie sieht das weitere Verfahren aus?

• Der Rat der Stadt wägt ab und entscheidet 
über Berücksichtigung bzw. Zurückweisung 
der Stellungnahmen.

• Er beschließt die Änderung des Flächen-
nutzungsplans und die Aufstellung des 
Bebauungsplan als Satzung.

• Mit der Bekanntmachung der Beschlüsse 
werden beide Pläne wirksam.

• Dies wird für Mitte 2024 angestrebt.

• Parallel zu den Bauleitplanverfahren wird 
die Gebäudeplanung weitergeführt. 

• Vorbehaltlich der noch einzuholenden 
politischen Beschlüsse wäre ein Baubeginn 
Anfang 2025 möglich.

• Ende 2026 könnte die neue Wache fertig-
gestellt sein.

Ihre Fragen …

• …. ?

• …. ?

• …. ?
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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